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Stufe 1 – Technische Machbarkeit

 Überprüfung der Realisierung des Schwimmhallen-Neubaus unter 
Berücksichtigung des Weiterbetriebes der Bestandshalle bis zur 
Inbetriebnahme des Neubaus

 Beachtung der Möglichkeit des abschnittweisen Bauens

Einordnung des Hallenbaukörpers mit gegebenem Raumprogramm (aus der 
Machbarkeitsstudie) auf dem Grundstück und Anordnung einer Sauna als 
2. BA unter Berücksichtigung der technischen Realisierbarkeit in der Bauphase

Stufe 2 – Wirtschaftliche Betrachtung zur Standortwahl

unter Beachtung der Nutzung der alten Schwimmhalle bis zur Inbetriebnahme 
der neuen Schwimmhalle am Standort Puschkin-Platz bei abschnittsweisem 
Bau

AUFGABENSTELLUNG



 Die bestehende Schwimmhalle soll während der Bauphase weiter genutzt werden

 Ersatzneubau Schwimmhalle

 Schwimmerbecken - 5 Bahnen à 25 m

 Nichtschwimmerbecken - max. 12,5 m x max. 12,5 m

 kleines Kinderplanschbecken  

 Saunabereich – (Betrieb ganzjährig)

 Ausreichende Parkmöglichkeiten 

 Nutzbereiche ebenerdig anlegen

Das den Untersuchungen zugrunde liegende Planungskonzept wurde aus der 
Machbarkeitsstudie von 2016 verwendet. Weiterführende Wünsche zum 
Raumprogramm, wie weitere Aufenthaltsbereiche und Gastronomie, sind in diesen 
Grundrissen nicht berücksichtigt worden.
Diese Betrachtungen sind Bestandteil der Leistungsphase 2 des Planungsprozesses.

RAHMENBEDINGUNGEN – KRITERIEN ZUR STANDORTENTSCHEIDUNG



ABSICHERUNG DES BETRIEBES
DER BESTEHENDEN SCHWIMMHALLE



AKTUELLEr BESTAND AM ALEXANDER-PUSCHKIN-PLATZ



Zugänge/Anlieferung/Fluchtwege  notwendig für die Betriebssicherheit der Schwimmhalle

Ein- und Ausgang

BESTAND SCHWIMMHALLE – GRUNDRISS BADEEBENE



Anlieferung

Eingang Parken

LAGEPLAN GRÜNFLÄCHENBESTAND – ANLIEFERUNG BETRIEBSMITTEL

Baumersatzpflanzungen und 
Parkplatzanlage (2006)



Möglicher Durchgang zur Sauna

Baukörper:

Länge 53 m
Breite 47 m

SCHWIMMHALLE GRUNDRISS BADEEBENE (OHNE SAUNA) – KONZEPT MBS 2016



SCHWIMMHALLE GRUNDRISS KELLER (OHNE SAUNA) – KONZEPT Teilunterkellerung



Rampe Zufahrt       

BAUSTELLENEINRICHTUNG/BAUGRUBE – KONZEPT Kellergeschoss

Es wird ein dreiseitiger Verbau der Baugrube notwendig. 
Der erforderliche Kranstandort überschneidet sich mit Rettungs- und Lieferwegen.
Es ist zu wenig geeignete Lagerfläche am Standort vorhanden.



BAUSTELLENEINRICHTUNG/BAUGRUBE – KONZEPT Erdgeschoss 



Spundwand mit 
Rückverankerung

BAUGRUBE – SCHNITT

Durch die Tiefe der Baugrube und die angrenzende Straße wird eine Rückverankerung der 
Baugrubenwand erforderlich. 
Diese Maßnahme muss geplant werden, ist genehmigungspflichtig und wird als gesondertes 
Bauwerk geprüft. 



BAUGRUBE – Baugrubenverbau Schwimmhalle Zwickau - Grundsteinlegung



BAUGRUBE – Planung der Rückverankerung am Beispiel



MEDIENBESTAND FERNWÄRME, GAS, ELEKTROENERGIE



MEDIENBESTAND – WASSER- UND ABWASSER



Fläche für den ordnungsgemäßen und 
sicherheitsrelevanten Betrieb der Schwimmhalle

Flächenbedarf für Parken
ggf. an anderer Stelle möglich

Fläche für Neubau

Kritische Flächen wegen 
Nutzungsüberschneidungen

LAGEPLAN BESTAND SCHWIMMHALLE – INANSPRUCHNAHME VON FLÄCHEN



LAGEPLAN SCHWIMMHALLE MIT LEITUNGSBESTAND – ELEKTRO



LAGEPLAN SCHWIMMHALLE MIT LEITUNGSBESTAND – WASSER, ABWASSER



Laut Stellplatzsatzung Stadt Spremberg bräuchte man zusätzlich für einen Saunahausanbau (ca. 600qm) = 12 
Stellplätze.
Bedeutet insgesamt 45 Stellplätze Badehalle + 12 Stellplätze Sauna = 57 Stellplätze.
Davon mindestens 20 % Reduzierung durch gute ÖPNV Anbindung = 46 Stellplätze.

LAGEPLAN SCHWIMMHALLE MIT LEITUNGSBESTAND – WASSER, ABWASSER



LAGEPLAN – MÖGLICHE GEAMTANLAGE UND ZUFAHRTEN



BEWERTUNG NOTWENDIGER STANDORTABHÄNGIGER KOSTEN



BEWERTUNG NOTWENDIGER STANDORTABHÄNGIGER KOSTEN



BEWERTUNG NOTWENDIGER STANDORTABHÄNGIGER KOSTEN



BEWERTUNG NOTWENDIGER STANDORTABHÄNGIGER KOSTEN



BEWERTUNG NOTWENDIGER STANDORTABHÄNGIGER KOSTEN



Der Vergleich der Investitionskosten beider Standorte zeigt, dass unter Berücksichtigung der 
bewerteten Kriterien beide Standorte nach jetzigem Kenntnisstand nahezu gleiche Höhe an 
Investitionskosten bedürfen.

Der Vorteil des Standortes Kochsagrund bietet sich 
• in der Nähe zum Freibad 
• in den Potentialen von Entwicklungsmöglichkeiten
• in einem hindernisfreien Bauablauf.

Der Vorteil des Standortes Puschkinplatz besteht 
• in der zentralen Lage in der Stadt
• in der vorhandenen Medienerschließung

Die Gesamtkostenschätzung für einen Badneubau mit Sauna wurde in der Machbarkeitsstudie von 
2016 mit 14,5 Mio € brutto eingeschätzt.
Bei einem Bau unter Berücksichtigung der Baukostensteigerung und bei der heutigen Marktlage 
empfehlen wir, mit einer Kostensteigerung von 25% zu rechnen.

BEWERTUNG DER INVESTITIONSKOSTEN IM VERGLEICH



KONZEPT ZUM PLANUNGS- UND BAUABLAUF



KONZEPT ZUM BAUABLAUF BIS ZUR FERTIGSTELLUNG



ANLAGEN



Stellplätze am Alexander-Puschkin-Platz

Stellplatzberechnung nach KOK – Richtlinie für den Bäderbau

Wasserfläche: 22,4 m2 (Planschbecken) + 156,2 m2 (Nichtschwimmerbecken) + 325 m2

(Schwimmerbecken)
= 503,6 m2

Garderobenschränke: 503,6 * 0,8 = 403 Garderobenschränke

Stellplätze Parkplatz: 403/10 = 41 Stellplätze * 25 m2 = 984 m2

Stellplätze Fahrräder: 403/5 = 81 Stellplätze * 5 m2 = 405 m2

Stellplatzberechnung nach Stellplatzsatzung der Stadt Spremberg von 2010:

"1 Stellplatz je 50 m2 Hallenfläche“

Hallenfläche = 2.213 m2 / 50 m2 = 45 Stellplätze

5 x 2,5 m = 12,5 m2/Stellplatz

= 25 – 30 m2 Stellplatz inkl. Fahrgasse und Nebenflächen

Flächen für Parkplatz = ca. 1.125 m2 – 1.350 m2

BERECHNUNG DER ERFORDERLICHEN STELLPLATZANZAHL



Laut anhängendem Auszug aus der Stellplatzsatzung von Spremberg können durch gute ÖPNV Anbindung, im Gebiet 
Spreeinsel und erweiterter Stadtkern die Stellplätze um 50% und im Einzelfall im übrigen Stadtkern um 20% gemindert werden.

(2) Innerhalb der in der Anlage 3 dargestellten Gebiete Spreeinsel und erweiterter Stadtkern wird die Stellplatzpflicht auf 
50% gemindert.

(3) Eine Minderung von maximal 20 % kann im Einzelfall im übrigen Stadtgebiet zugelassen werden, wenn das Vorhaben 
in nicht mehr als 300 m fußläufiger Entfernung von den Haltestellen regelmäßig verkehrender öffentlicher 
Personennahverkehrsmittel entfernt ist. Regelmäßig verkehrt ein Personennahverkehrsmittel, wenn es in der Zeit von 6 Uhr 
bis 22 Uhr in einer Taktfolge von maximal 20 Minuten verkehrt.

Quelle: Stellplatzsatzung Stadt Spremberg

BERECHNUNG DER ERFORDERLICHEN STELLPLATZANZAHL



STATISCHE BEURTEILUNG DER BAUGRUNDUNTERSUCHUNGEN



STATISCHE BEURTEILUNG DER BAUGRUNDUNTERSUCHUNGEN



STATISCHE BEURTEILUNG DER BAUGRUNDUNTERSUCHUNGEN



STELLUNGNAHME DER SWAZ



STELLUNGNAHME DER SWAZ – KOSTENSCHÄTZUNG



KOSTENSCHÄTZUNG DER STÄDTISCHEN WERKE SPREMBERG



Vielen Dank für  Ihre Aufmerksamkeit !


	Foliennummer 1
	Foliennummer 2
	Foliennummer 3
	Foliennummer 4
	Foliennummer 5
	Foliennummer 6
	Foliennummer 7
	Foliennummer 8
	Foliennummer 9
	Foliennummer 10
	Foliennummer 11
	Foliennummer 12
	Foliennummer 13
	Foliennummer 14
	Foliennummer 15
	Foliennummer 16
	Foliennummer 17
	Foliennummer 18
	Foliennummer 19
	Foliennummer 20
	Foliennummer 21
	Foliennummer 22
	Foliennummer 23
	Foliennummer 24
	Foliennummer 25
	Foliennummer 26
	Foliennummer 27
	Foliennummer 28
	Foliennummer 29
	Foliennummer 30
	Foliennummer 31
	Foliennummer 32
	Foliennummer 33
	Foliennummer 34
	Foliennummer 35
	Foliennummer 36
	Foliennummer 37
	Foliennummer 38
	Foliennummer 39

